
 
  vorgeschriebene Hauptfirstrichtung 

 

 

  

 

 

o     offene Bauweise 
 

WH 5.80    
 

   zulässige Dachneigung, z.B. 18 bis 24 Grad 
          
 
  

 
 
A.4.1    Flächen für Garagen und überdachte 
      Stellplätze 
 

        Ga/Cp 

18 - 24 

maximal zulässige Wandhöhe, z.B. 5,80 m 

A.4         Garagen und Stellplätze

A.4.2 Flächen für öffentliche Stellplätze 
 
A.4.3    Flächen für private Stellplätze 

         P   

     St     

     A.4.4 

 
Geltungsbereich 

 

FESTSETZUNGEN DURCH PLANZEICHEN 

 
A.1.1  Grenze des räumlichen Geltungsbereichs 
 
A.1.2  Abgrenzung unterschiedlicher 
  Nutzung 
  

A 
A.1 

A.2 Verkehrsflächen 
 
A.2.1 öffentliche Verkehrsfläche  
  Angaben in Metern, z.B. 5,0 m 
 
A.2.2   öffentliche Verkehrsfläche  
  Verkehrsberuhigter Bereich 
 

  

  

 5,0

   
Straßenbegrenzungslinie 

 
 A.2.3 

    
Art und Maß der baulichen Nutzung 

 Baugrenzen, Bauweise, Firstrichtungen 
  
A.3.1 WA 1 
  z.B. Quartier WA 1  
A.3.2  Baugrenze 
 
A.3.3 
  
 
 

A.3 

allgemeines Wohngebiet gemäß § 4 BauNVO  

maximal zulässige Geschoßfläche je  
  
 

A.3.4 

 II     maximal zulässige Zahl der Vollgeschosse 
 

   nur Einzelhäuser zulässig 
 

nur Doppelhäuser zulässig 

 

 
 

 

A.3.5

A.3.6 

A.3.7

GR 109 
z.B. 109 m² 

GF 218
Parzelle, z.B. 218 m² 

  

 
A.3.8

  
 

  

 D 

 E    

ED Einzelhäuser und Doppelhäuser zulässig 

A.3.9 

A.3.10 

A.3.11 

A.3.12 

Zonen für Zufahrten und private Stellplätze 

maximal zulässige Grundfläche je Parzelle, 

Planfertiger: Plandatum:
Reinhard Lindner, Architekt
Am Pfründeweg 5
85457 Wörth

85457 Wörth

Grünordnung: 
Max Bauer, Landschaftsarchitekt
Pfarrer-Ostermayr-Str. 3

für den Freistaat Bayern - GO - diesen Bebauungsplan  als Satzung

278T, 281T, 281/1T, 282/1, 283/2 und 283/3 der Gemarkung Forstinning

Die Gemeinde Forstinning, Landkreis Ebersberg, erlässt gemäß §§ 2, 9 und 10 Baugesetzbuch
- BauGB -, Art. 81 der Bayerischen Bauordnung - BayBO - und Art. 23 der Gemeindeordnung

Gemeinde Forstinning, Landkreis Ebersberg

Bebauungsplan Nr. 26 "Graf-Sempt-Straße Nord"  

Der Bebauungsplan Nr. 26 "Graf-Sempt-Straße Nord" umfasst die Flurstücksnummern 

10.02.2015
19.05.2015
22.09.2015

 
 
B.1 Art der baulichen Nutzung 
 
 
B.1.1 WA 
  
  
 
 
B.2 Maß der baulichen Nutzung  
 
B.2.1 Nutzungsziffern 
 

- Garagen und Stellplätze mit ihren Zufahrten, 
- Nebenanlagen i.S. d. § 14 BauNVO, 
- Bauliche Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche, durch 

berücksichtigen. Die zulässige Grundfläche darf durch diese 

werden. 

 

Außenmaße der Gebäude in allen Vollgeschossen 
(entsprechend § 20 BauNVO). 

  Die Flächen von Aufenthaltsräumen in anderen Geschossen 
  (Nichtvollgeschossen) einschließlich der zu ihnen gehörenden 
  Treppenräume und einschließlich ihrer Umfassungswände sind 

BauNVO). 
 
B.2.2 Zahl der Vollgeschosse / Wand- und Firsthöhen 
 
 

Zahl der Vollgeschosse als Höchstgrenze: 
  Zulässig sind maximal 2 Vollgeschosse.   
 

 Wandhöhe (§ 18 Abs. 1 BauNVO): 
  
  

Oberkante Dachhaut an der Traufseite. 
 

FESTSETZUNGEN DURCH TEXT B   

B.2.2.1   II 

die das Grundstück lediglich unterbaut wird,  
sind bei der Ermittlung der Grundfläche/Grundflächenzahl zu 

gemessen Schnittpunkt Außenkante Wand mit 
Oberkante Rohfussboden im Erdgeschoss), 

B.2.2.2   WH 5.80
Höchstzulässige Wandhöhe, z.B. 5,80 m (bezogen auf  

Das Bauland wird nach § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V. mit § 4 BauNVO 
als Allgemeines Wohngebiet (WA) festgesetzt. 

Anlagen gemäß § 19 Abs. 4 Satz 2 BauNVO überschritten 

ausnahmsweise nicht mitzurechnen (§ 20 Abs. 3 Satz 2 

Die Ausnahmen gemäß § 4 Abs. 3 BauNVO sind unzulässig.

B.2.1.1   GR 109 Maximal zulässige Grundfläche, z.B. 109 m² 

B.2.1.2   GF 218 Maximal zulässige Geschoßfläche, z.B. 218 m² bezogen auf die 

 

B.2.2.4  Sollten sich unter Ausnutzung der Baugrenzen, Wandhöhen 
und Dachneigungen geringere Abstandsflächen als in Art. 6 

  

 
 
B.3 Überbaubare Grundstücksflächen / Bauweise  
 
 
B.3.1 
 
 

- erdgeschossige Schutzdächer bis zu einer Tiefe von  
maximal 1,5 m; 

- 
Verbindung mit § 23 Abs. 3 BauNVO bis max. 1/3 der 
Fassadenlänge. 
 

B.3.2 Bauweise 
 
 
B.3.3 Die längere Gebäudeseite ist als Traufseite auszubilden (siehe auch 

 
B.3.4 

 

BayBO gefordert ergeben, werden diese ausdrücklich für zulässig 
erklärt. Die Mindestabstandsfläche bleibt aber 3,0 m. 

untergeordnete Bauteile gem. Art. 6 Abs. 3 BayBO in 

§ 23 Abs. 3 Satz 3 in Verbindung mit § 23 Abs. 2 Satz 3 BauNVO ist zulässig für: 

Es wird offene Bauweise gem. § 22 Abs. 2 BauNVO festgesetzt. 

 

B.2.2.3   Die Höhenlage des fertigen Fußbodens im Erdgeschoss wird  

angrenzenden Erschließungsstraße (mittlere Höhe bei geneigtem
Gelände) festgesetzt. Bei Doppelhäusern am Schnittpunkt der gemein-
samen Grundstücksgrenze mit der Straßenbegrenzungslinie.

Festsetzung Punkt A.3.9, Firstrichtung). 

auf max. 0,20 m über der Straßenbegrenzungslinie der 

Ein oberirdisches Vortreten vor nur einer Baugrenze mit Gebäudeteilen gem.  

 

 
B.4 Dächer  
 
B.4.1 

 
 
B.4.2 
 
 
B.4.3 

 
B.4.4 
 

Unzulässig sind grelle, reflektierende und glänzende Materialien. 

Zulässig sind ausschließlich gleichseitige Satteldächer. 

Die zulässige Dachneigung beträgt 18 bis 24 Grad. 

Die Doppelhäuser in WA 2 sind profilgleich zu errichten. Die Oberflächen der Dach- 
steine sind auf beiden Haushälften identisch herzustellen, ebenso die Farbe der 
Dachsteine. Der Nachbauende hat sich dem Bestand anzupassen. 

Geländeaufschüttungen sind auf maximal +30 cm begrenzt, Abgrabungen 
auf maximal -30 cm. 

 
sind auf eine Länge von 3,0 m und eine Breite von 1,50 m zulässig.   
Abgrabungen zur Belichtung von Kellerfenstern 

Als Dacheindeckung beim Dach des Wohnhauses sind nur Dachpfannen in Rot-,  
Braun- und Grautönen zulässig.

 B.4.5 Dachaufbauten:

 
B.4.6 Für Garagen und Carports außerhalb der Wohnhäuser sind ausschließlich 

 
  darf die Dachneigung maximal 8 Grad betragen, der First des Pultes ist ausschließlich

nicht als Terrassen genutzt werden, extensiv zu begrünen. Bei Pultdächern  
Flachdächer, sowie Pultdächer zulässig. Flachdächer sind, sofern sie

an der Fassade des Wohnhauses zulässig.

Dacheinschnitte, sowie Dachaufbauten wie Gauben, Zwerchgiebel etc. sind unzulässig. 

 
B.5 Garagen, Stellplätze, Einfriedungen und Nebenanlagen  
 
B.5.1 Die Anzahl der erforderlichen Stellplätze und Garagen muss im  

Bauantrag nach den geltenden Richtlinien nachgewiesen werden 

 
B.5.2 

 

(Stellplatzsatzung der Gemeinde Forstinning in der jeweils gültigen Fassung). 

  Öffentliche und private Stellplätze sind in wasserdurchlässiger Bauweise (zur  
Versickerung des Niederschlagswassers auf dem eigenen Grundstück),  

B.5.3   Einfriedungen  

 
Es sind nur sockellose Zäune mit einer Höhe von maximal 1,0 m zulässig. 

beispielsweise als Kiesflächen, wassergebundene Decke, Pflaster mit Rasenfuge  
oder Dränpflaster herzustellen.  

Garagenvorplätze und Stellplätze dürfen nicht eingefriedet werden.

B.5.4 
 
 

Die Errichtung eines freistehenden Gartengerätehäuschens ist zulässig, auch 
außerhalb der überbaubaren Flächen, jedoch nicht innerhalb der Ortsrandeingrünung

 

(u.a. private Grünfläche) und entlang der Erschließungsstraße in einer Tiefe von 5,0 m.

 

Im Bereich des 3 m breiten privaten Grünstreifens der Parzellen 17 und 18 ist die
Errichtung eines Gartengerätehäuschens zulässig, aber nur, wenn diese auf

Die Größe wird auf maximal 6,0 m² je Parzelle begrenzt. 
Punktfundamente gegründet werden.

B.6 Versorgung und Entsorgung 
  

  

Die Standorte für Abfallbehälter sind in den Gebäuden incl. Garagen 
 zu integrieren und gegen Einblick zu schützen. 
B.6.3 

 

Wasserversorgung 
 
B.6.1 

 

 
Abwasserbeseitigung B.6.2 

 
 Sämtliche Bauvorhaben sind vor Inbetriebnahme an die zentrale 

Schmutzwasserkanalisation des Abwasserzweckverbandes Erdinger Moos 
anzuschließen. Übergangslösungen sind nicht zulässig.  

   B.6.4 Entwässerung/Regenwassernutzung: 
Die Speicherung und Nutzung des anfallenden Dach- und 
Oberflächenwassers in Zisternen, als Beitrag zur Trinkwassereinsparung ist 

  Wasserzweckverbandes Anzing - Forstinning anzuschließen. 
Sämtliche Bauvorhaben sind vor Inbetriebnahme an die Anlagen des 

ausdrücklich erwünscht. Ansonsten ist das Niederschlagswasser auf dem 
eigenen Grundstück zu versickern.

 

 
 
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
     

 Denkmalpflege  
 

Vor Beginn der eigentlichen Bauarbeiten ist der Oberboden unter Aufsicht 
 einer archäologischen Fachkraft im Bereich der Bauflächen abzutragen. 
 

Nach Ergebnis des Oberbodenabtrags ist eine sachgerechte archäologische 
 Ausgrabung im Einvernehmen und unter fachlicher Aufsicht des 

 
 
 

Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege zur Sicherung und 
Dokumentation der von der Baumaßnahme betroffenen Bodendenkmälern 
durchzuführen.  

 
 
 

 
 
 

 

Für die Durchführung archäologischer Ausgrabungen und für Bodeneingriffe aller

in einem eigenständigen Erlaubnisverfahren bei der zuständigen Unteren
Denkmalschutzbehörde zu beantragen ist.

 

 

 
 
 
 

 
Mit den Erdarbeiten für die geplante Baumaßnahme darf erst begonnen 
werden, wenn vorhandene Bodendenkmäler sachgerecht freigelegt, 
dokumentiert und geborgen wurden. 

Art ist eine denkmalrechtliche Erlaubnis gemäß Art. 7 Abs. 1 DSchG notwendig, die 

B.9 

B.9.1 

B.9.2 

B.9.3 

 
 
 
 

 
 

 
C.1  
 
C.2   bestehende Grundstücksgrenzen 
 
C.3   Vorschlag für die Aufhebung von Grundstücksgrenzen 
 
C.4   Bestehende Haupt- und Nebengebäude 
 
C.5  vorgeschlagener Baukörper im Bauraum 
 
C.6   
 

 

  

  

WA 1

Flurstücksnummer z.B. Fl.Nr. 283/3283/3

 
Altlasten sind der Gemeinde nicht bekannt. Es wird darauf hingewiesen, daß 
jeder Eigentümer verpflichtet ist, Altlasten eigenverantwortlich festzustellen 

erforderlich zu entsorgen. 
 

  
 

  mögliche Grundstücksteilungen 

 3,0 Festsetzungen in Metern z.B. 3,0 m

C.7 

C.8 

C.9 

und Verdachtsflächen ggf. dem Landratsamt Ebersberg zu melden und soweit 

Bezeichnung der Bauquartiere, z.B. WA1 

C     HINWEISE 

 
 

 
Keller sind gegen drückendes Wasser zu sichern. 

 
Die Verwendung erneuerbarer Energien und der Einsatz von Wärmepumpen 

C.10 7 Parzellennummer, z.B. Parzelle 7 

C.11

C.12
ist wünschenswert. Es ist als Energiestandard Nullenergie oder Passivhaus-Standard 
anzustreben!

B.9.4 

 

 
Noch nicht bebaute Grundstücke sind mindestens 2 mal jährlich zu mähen, 
damit eine Beeinträchtigung der Nachbargrundstücke ausgeschlossen ist. 

 

C.13

 

C.14 Für eine Nutzung "Altersgerechtes Wohnen oder Mehrgenerationenhaus" ist die
Errichtung von 2 Wohneinheiten je Parzelle zulässig, ohne dass hierfür zusätzlich
Stellplätze ausgewiesen werden müssen.

 

C.15
 

110 KV Leitung mit Leitungsschutzzone 

26
.5

26
.5

 Energie
Mindestens 50% der zur Sonne günstig ausgerichteten Dachfläche sind zur Strom- 
erzeugung und Brauchwassererwärmung, als Einsatz regenerativer Energie, zu nutzen.

C.16

  C.17 Schlafräumlichkeiten (inkl. Kinderzimmer) der BAB A 94 nächstgelegenen geplanten 
Wohngebäude (mit freier Schallausbreitung zum Emittenten) sind, soweit planerisch
möglich, auf der lärmabgewandten Gebäudeseite anzuordnen (d.h. bei den Bau-
parzellen 1 bis 4 auf der Gebäudesüdostseite und bei den Bauparzellen 5 bis 10 auf
der Gebäudewestseite).

  C.18 Es sind bauliche Maßnahmen dahingehend zu treffen, dass die Anforderungen der
DIN 4109 "Schallschutz im Hochbau" (gem. Bekanntmachung des Bayerischen
Staatsministerium des Innern vom 23.04.1991, AIIMBI Nr. 10/91) eingehalten werden.

Dach, Fenster sind hinsichtlich ihrer Bauschalldämmung entsprechend dieser DIN-Norm
auszulegen in Abhängigkeit von der Art der Raumnutzung und des ermittelten 
"maßgeblichen Außenlärmpegels".

Die Außenhautelemente des Gebäudes (gilt für die immissionsschutzfachlichen
Anforderungen für von außen in das Gebäude eindringenden Schall)  wie z.B. Wände,

Im Bereich der Parzelle 4 sind Pläne zu Bau- und Bepflanzungsvorhaben jeglicher
Art der Bayernwerk AG zur Stellungnahme vorzulegen. Bei ungünstigen Witterungs- 
verhältnissen können Eisbrocken und Schneematschklumpen von den Leiterseilen
abfallen. Für daraus resultierende Schäden kann keine Haftung seitens
Bayernwerk AG übernommen werden.

 C.19 Der Aufschluss von Grundwasser ist wasserrechtlich zu behandeln. Für Erdaufschlüsse
nach § 49 WHG, welche in das Grundwasser einbinden, gilt, dass sie mindestens
einen Monat vor Beginn der Arbeiten beim Landratsamt anzuzeigen sind. Wird
Grundwasser unbeabsichtigt erschlossen, ist das Landratsamt Ebersberg unverzüglich
zu benachrichtigen.

Leitungsschutzzone

Leitungsschutzzone

 7.
5

7.
5

110 KV Leitung

äußere Leitung

äußere Leitung

 C.20 Das Plangebiet ist von landwirtschaftlich genutzten Flächen umgeben.
Mit Lärm- und Geruchsbelästigungen bei der Bearbeitung und Nutzung der
Grundstücke, u.U. auch an Sonn- und Feiertagen, ist daher zu rechnen.
Diese sind zu dulden.

Die

des Bebauungsplanes hingewiesen. Mit der Bekanntmachung trat der Bebauungsplan

ortsübliche Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses zum

Bebauungsplan in der Fassung vom                               erfolgte am  

in der Fassung vom          

     VERFAHRENSVERMERKE 
      
    

 

         in Kraft (10 Abs. 3 BauGB)

Dabei wurde auf die Rechtsfolgen der §§ 44 und 215 BauGB sowie auf die Einsehbarkeit

    Gemeinde 
 

 

7.

2. Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs.1 BauGB       

 
3. Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher  Belange 
    gemäß § 4 Abs.1 BauGB für den Vorentwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom 
 

 

 

    Gemeinde 
 

 

    als Satzung beschlossen. 

   

    wurden die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB

    den Bebauungsplan gem. § 10 Abs. 1 BauGB in der Fassung vom ................................... 
6. Die Gemeinde Forstinning hat mit Beschluss des Gemeinderats vom .................................... 

    des Bebauungsplans Nr. 26 "Graf-Sempt-Straße Nord" beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss 

    1. Bürgermeister Ostermair                                                                               Siegel

    1. Bürgermeister Ostermair                                                                               Siegel

    ……………………………………., den …………………… 

    ……………………………………………………………….. 

    ……………………………………., den …………………… 

    ……………………………………………………………….. 

1.  Der Gemeinderat der Gemeinde Forstinning hat in der Sitzung vom 10.02.2015 die Aufstellung  

    wurde am 25.02.2015 ortsüblich bekannt gemacht. 

    für den Vorentwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom 10.02.2015     
    hat in der Zeit vom 25.02.2015 bis 27.03.2015 stattgefunden

    10.02.2015 hat in der Zeit vom 25.02.2015 bis 27.03.2015 stattgefunden. 

4. Der Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom 19.05.2015 wurde mit 
    Begründung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 08.06.2015 bis 
    09.07.2015 öffentlich ausgelegt. 

5. Zu dem Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom 19.05.2015 

    in der Zeit vom 08.06.2015 bis 09.07.2015 beteiligt. 
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B.7 
 

Grünordnung   
 
     
7.1                    Baum, Neupflanzung, gem. der unter 1.9 genannten Arten. 

Geringe Abweichungen der gepflanzten Bäume von den im Bebauungsplan 
dargestellten Standorten sind zulässig; die Anzahl ist beizubehalten.  
    

 
7.2   Öffentliche Grünfläche  

Die öffentliche Grünfläche an der Nordwest- und Nordostseite (ohne Spiel-
platz) ist mit einer artenreichen, autochthonen Mischung als Krautsaum anzu-
säen und maximal 3x jährlich zu mähen. 
 
Die Grünflächen im Straßenverkehrsraum sind als Rasen anzusäen und je mit 
einem Laubbaum der unter 1.9 genannten Arten zu bepflanzen. Diese Flä-
chen sind maximal 4x jährlich zu mähen. Das Schnittgut ist abzutransportie-
ren. 
 

7.3 

 
 
7.4   Mulde zur Aufnahme von Oberflächenwasser von landwirtschaftlichen Nach-

bargrundstücken. 
 

 
7.5   Spielplatz nach DIN 18034 für Altersgruppe 6-12 
 
 
7.6 

 

 
 
7.9   Zur Begrünung sind überwiegend folgende Arten zu verwenden: 
 

Bäume 1. Wuchsordnung 
   Acer pseudoplatanus   Berg-Ahorn 

Fagus silvatica    Rot-Buche 
   Fraxinus excelsior   Esche 

 Die private Grünfläche ist gemäß Planzeichnung mit Obstbäumen zu bepflan-
zen. Die Fläche ist als Wiese anzusäen und max. 3x jährlich zu mähen. 

 Die Bepflanzung des Spielplatzes ist mit Laubbäumen und Sträuchern der 

 

7.7 Für die Bepflanzung der Erschließungsstraße ist Prunus serrulata `Kanzan´ 
(Japanische Blütenkirsche) zu verwenden. 

 
7.8 Je Baugrundstück ist zusätzlich zur Ortsrandeingrünung mind. 1 Baum, bei 

einer Größe über 400 qm mind. 2 Bäume, jeweils 2.ter Wuchsordnung der un-
ter 1.9 genannten Arten zu pflanzen. 
Mindestens 10 % der Grünflächen der Baugrundstücke sind mit heimischen 
Sträuchern zu bepflanzen. Die verbleibenden Freiflächen sind gärtnerisch zu 
gestalten oder als Rasen anzusäen. Für die Bepflanzung können hier auch 
Ziersträucher verwendet werden.  

  
 

unter 7.9 genannten Arten zu bepflanzen. Die Verwendung giftiger Gehölze 
am Spielplatz ist unzulässig. Im Wurzelbereich der Baumhecke sind 
Eingriffe in den Boden unzulässig.

   
   
   

   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
   
   
   

  
  

  
  

 

Quercus robur    Stiel-Eiche 
Tilia cordata    Winter-Linde 
 
Bäume 2. Wuchsordnung 
Acer campestre    Feld-Ahorn 
Betula pendula    Hänge-Birke 
Carpinus betulus    Hainbuche 
Prunus avium    Vogel-Kirsche 
Sorbus aucuparia   Eberesche 
Obstbäume lokaltypischer Sorten  
 
Sträucher 
Cornus sanguinea   Roter Hartriegel 
Corylus avellana    Hasel  
Euonymus europaea   Pfaffenhütchen 
Ligustrum vulgare   Gew. Liguster 
Lonicera xylosteum   Heckenkirsche 
Rosa arvensis    Feld-Rose 
Rosa canina    Hunds-Rose 
Rubus idaeus     Himbeere 
Sambucus nigra    Schwarzer Holunder 
Viburnum lantana   Wolliger Schneeball 
Viburnum opulus    Wasser-Schneeball 

Pflanzqualitäten:  
Einzelbäume 1. Wuchsordnung – H, 3xv, StU 18-20 
Einzelbäume 2. Wuchsordnung – H, 3xv, StU 16-18 
Bäume in Gehölzpflanzungen – Hei, 2xv, oB, 175-200; 
Sträucher – Str, 2xv, 4-5 Tr, 60-150, Pflanzabstand 1,5 m 
  
Die Verwendung fremdländischer (Nadel-)Gehölze, z.B. Thuja-Hecken oder 
Fichten ist unzulässig. 

vom 20.07.1982  (Grenzabstand von Bäumen, Sträuchern usw.) zu beachten. 
Die Gehölzpflanzungen sind  in der Vegetationsperiode nach Errichtung der 
baulichen Anlagen vorzunehmen.  

zu erhalten. Bei alters- oder krankheitsbedingtem Ausfall sind sie gemäß den 
Angaben des Bebauungsplanes zu ersetzen.  

Naturschutzrechtliche Eingriffsregelung 

Natur und Landschaft – Ausgleichsfläche 
 Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von 

 Die nach den Festsetzungen neu zu pflanzenden Gehölze sind zu pflegen und 

 
 

7.10 

 
7.11 

 
7.12 

 
 
 
 
 
 

 
8.1 

Bei den Pflanzungen sind Art. 47 u. 48 des Ausführungsgesetzes zum BGB 

B.8 

  Außerhalb des Geltungsbereiches des Eingriffsbebauungsplanes wird                               
gemäß § 9 Abs. 1a BauGB die ca. 3.860 m² umfassende Fläche der Flur-
nummer 1096, Gemarkung Forstinning, als Ausgleichsfläche für den Eingriff 
in Natur und Landschaft festgesetzt und ökologisch aufgewertet.  

 
8.2   Die Ausgleichsfläche ist dinglich zu sichern. 
 
8.3 Die Fläche wird nach Umbruch als artenreiche autochthone Frischwiese mit 

erhöhtem Kräuteranteil angesät. Die Fläche ist die ersten 4 Jahre 3x jährlich 
zu mähen, danach nur noch zweimal jährlich Mitte Juli und Ende September. 
Das Schnittgut ist abzufahren. Der Einsatz von Dünge- und Pflanzenschutz-
mitteln ist unzulässig. 

 
 

  Lageplan Ausgleichsfläche Fl.Nr. 1096   M 1:2000 
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